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Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch

Amts- und Mitteilungsblatt

44. Jahrgang                                                                10.09.2021                                                          Nummer 1122

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft ist zu den 
Öffnungszeiten für Sie da. Eine vorherige, telefonische Ter-
minvergabe ist jedoch weiterhin notwendig.

Zu beachten sind die FFP2-Maskenpflicht beim Betreten des 
Gebäudes, Einhaltung des Mindestabstands sowie die aktuel-
len Hygienevorschriften.

Wir bitten um telefonische Besprechung mit den Sachbearbei-
tern oder um Kontaktaufnahme per E-Mail. Nutzen Sie bitte 
auch gerne unser Bürgerserviceportal auf unserer Homepage 
(www.vg-hoechstadt.de).

Die Kontaktdaten der am meisten frequentierten Sachgebiete 
sind nachfolgend aufgeführt. Für die Kontaktdaten der weite-
ren Sachgebiete verweisen wir auf unsere Homepage oder auf 
die Vermittlung, von wo aus Sie gerne weitergeleitet werden.

Vermittlung/Zentrale Dienste: 09193 629-0
poststelle@vg-hoechstadt.de

Einwohnermeldeamt: 09193 629-32 oder -34
 ulrike.schreiber@vg-hoechstadt.de
 manuela.koehler@vg-hoechstadt.de

Ordnungsamt: 09193 629-31
 jan.heller@vg-hoechstadt.de

Standesamt/Renten 09193 629-33
 iris.wichert@vg-hoechstadt.de

Bauamt 09193 629-24 oder -54
 bastian.hoeveler@vg-hoechstadt.de
 linda.heesch@vg-hoechstadt.de

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles er-
denklich Gute.

Regina Bruckmann          Norbert Stoll
Gemeinschaftsvorsitzende   Leiter der Geschäftsstelle

Redaktionsschluss
des Amts- und Mitteilungsblattes ist am

Montag, 20.09.2021, um 12.00 Uhr.

Erscheinungstag: Freitag, 24.09.2021



Anzeige

Kontaktdaten:

Herzogenaurach

Ausbildung-HZA@schaeffler.com 

Tel: 09132 82-1041

Höchstadt

Ausbildung-HOE@schaeffler.com

Tel: 09193 80-712

We pioneer motion

Wir bewegen Klein und Groß.
Seit Generationen.

Du möchtest schon heute das Morgen gestalten? Dann ist eine 

Ausbildung bei Schaeffler genau das Richtige für Dich. Als 

führender Automobil- und Industriezulieferer treibt Scha-

effler die Zukunft in den Bereichen Bewegung und Mobilität 

voran und bietet Dir ein hervorragendes Umfeld für Deinen 

Start in die Berufswelt.

Einstieg für Auszubildende oder Duale Studierende?

Bei uns kannst Du aus einer Vielzahl von Ausbildungsberufen 

und Studienrichtungen wählen.

Verschaffe Dir einen Einblick über Deine Möglichkeiten:

www.Ausbildung-bei-Schaeffler.de

Komm zu uns!

Bewirb Dich 
als Azubi 

oder Studi!
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Amtliche Nachrichten

  Bundestagswahl 2021
  – Anforderung von Briefwahlunterlagen
  über das Bürgerserviceportal

Bis 21.09.2021 können Briefwahlunterlagen für die 
Bundestagswahl (neben der Zurücksendung der ausge-
füllten Wahlbenachrichtigung) auch über das Bürger-
serviceportal der VG Höchstadt angefordert werden 
(www.vg-hoechstadt.de).

Falls die angeforderten Unterlagen vier Tage nach erfolgter 
Anforderung noch nicht bei Ihnen eingetroffen sein sollten, 
bitten wir um telefonische Nachfrage, da es in der Vergan-
genheit hierbei schon zu technischen Problemen gekom-
men war, welche jedoch nicht in unserem Verantwortungs-
bereich gelegen haben.

Nachfragen sind unter folgenden Telefonnummern möglich:

09193 629 - 34 (Frau Köhler)
09193 629 - 32 (Frau Schreiber)
09193 629 - 31 (Herr Heller)

Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch
- Wahlamt -

 BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wähler-
verzeichnis und die Erteilung von Eintra-
gungsscheinen für das Volksbegehren auf 
Abberufung des Landtags

(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1.  Die Wählerverzeichnisse für das Volksbegehren auf Ab-
berufung des Landtags 

der Gemeinde Gremsdorf,
des Marktes Lonnerstadt,
des Marktes Mühlhausen und
des Marktes Vestenbergsgreuth

   werden am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und 
Dienstag, 28.09.2021 während der allgemeinen Dienst-
stunden in der

   Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch, 
Bahnhofstraße 18, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, 
Zimmer-Nr. 1.04 (barrierefrei über Aufzug Fortuna 
Kulturfabrik)

   für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. 
Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen können Stimmberechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 

Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre nach dem Meldegesetz 
eingetragen ist.

2.  Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten 
Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.

3.  Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das 
Volksbegehren ist nur zugelassen, wer 

     a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
     b) einen Eintragungsschein hat
   und stimmberechtigt ist.

   Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann von Freitag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 
28.09.2021 schriftlich Einspruch einlegen. 

   Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 
28.09.2021 kann der Einspruch auch durch Erklärung zur 
Niederschrift während der allgemeinen Dienststunden in 
der Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. 
Aisch, Bahnhofstraße 18, 91315 Höchstadt a. d. 
Aisch, Zimmer-Nr. 1.04 (barrierefrei über Aufzug 
Fortuna Kulturfabrik) eingelegt werden.

4.  Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die 
Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in 
Bayern eintragen.

   Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während 
der gesamten Eintragungszeit wegen Krankheit oder kör-
perlicher Behinderung nicht oder nur unter unzumutba-
ren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungs-
raum aufzusuchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf 
dem Eintragungsschein eine Hilfsperson mit der Eintra-
gung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen ist auf dem Eintragungsschein eidesstattlich zu 
versichern.

   Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5.  Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmbe-
rechtigt ist,

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber 
stimmberechtigt ist und

a)  nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 76 
Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 
23. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 
Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 28. Septem-
ber 2021) versäumt hat,

b)  dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach 
§ 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Lan-
deswahlordnung entstanden ist,

c)  dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

6.  Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintra-
gungsfrist, 27.10.2021, 16:00 Uhr in der
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   Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch, 
Bahnhofstraße 18, 91315 Höchstadt a. d. Aisch, 
Zimmer-Nr. 1.04 (barrierefrei über Aufzug Fortuna 
Kulturfabrik) 

 
   schriftlich, elektronisch (z.B. auch per Telefax, EMail) 

oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den.

   Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. 

   Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist.

7.  Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich 
überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der Eintra-
gungsfrist (27.10.2021, 16:00 Uhr) ein neuer Eintra-
gungsschein erteilt werden.

8.  Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmbe-
rechtigte Person persönlich abgeholt werden. An ande-
re Personen kann der Eintragungsschein nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimm-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem 
Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

Höchstadt a. d. Aisch, 10.09.2021

Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt a. d. Aisch

gez.

Bruckmann
Gemeinschaftsvorsitzende

  Austausch der Wasseruhren 

Die Gemeinde ist im Rahmen des Eichgesetzes verpflichtet, 
die Wasseruhren, bei denen die Eichfrist abläuft, auszutau-
schen.

Der Austausch der Wasserzähler wird in den nächsten Wo-
chen kostenlos durch Mitarbeiter des Bauhofes durchge-
führt. In diesem Zusammenhang wird eine Überprüfung der 
Wasserzählereinrichtungen in Bezug auf die z. Z. geltenden 
Vorschriften vorgenommen.

Die Wasserzähleranlage muss den Bediensteten frei 
zugänglich sein, d. h. sie darf nicht mit Gegenständen 
zugestellt sein. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Tanja Swarat
09193-62942 
Steueramt

Amtliche Nachrichten

GEMEINDE

GREMSDORF

  Abfuhrtermine 

• Bio- und Restmüllabfuhr 

Die Entleerungen der Bio- und Restmülltonnen für die Ge-
meinde Gremsdorf und alle Ortsteile erfolgen am Frei-
tag, 10. September 2021.

Bitte stellen Sie die zu leerenden Mülleimer bereits ab 06.00 
Uhr zur Entleerung bereit.

Für Informationen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
das Bürgertelefon der Firma Hofmann GmbH & Co unter 
der Rufnummer 09131 796170. 

• Gartenabfallsammlung 

Ortsteil Buch

Die Sammlungen der Gartenabfälle für den Ortsteil Buch 
findet am Donnerstag, 16. September 2021, von 14.00 
bis 15.00 Uhr am Trafohaus Buch statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

Gremsdorf

Die Sammlungen der Gartenabfälle für die Gemeinde 
Gremsdorf findet am Donnerstag, 23. September 2021, 
von 16.00 bis 18.00 Uhr am Bauhof Gremsdorf statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

  WAHLBEKANNTMACHUNG
    zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 
statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2.  Die Gemeinde ist in zwei allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt.

   In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis spätestens 05.09.2021 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Sie enthal-
ten einen Hinweis, ob der Wahlraum barrierefrei ist.

3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15:30 Uhr im Rathaus Grems-
dorf, Hauptstraße 12, 91350 Gremsdorf, zusam-
men.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wäh-
ler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amt-
lichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
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   Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben.

   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wähle-
rin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

   Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 

   Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber und Bewerberinnen der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und je-
weils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Be-
werberinnen der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

   Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Wei-
se ab,

   dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 
soll,

   und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

   dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

   Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises
   oder
b) durch Briefwahl

   teilnehmen.

   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten 
Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

   Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlbe-
rechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der wahlberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 
des Bundeswahlgesetzes).

   Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wah-
lentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Gremsdorf, den 10.09.2021

Gemeinde Gremsdorf

 gez.

Norbert Walter
Erster Bürgermeister

  CSU Ortsverband Gremsdorf

Sprechen Sie mit Stefan Müller, MdB.

Stefan Müller kommt nach Gremsdorf. Im Rahmen einer of-
fenen Frage- und Diskussionsrunde können Bürger*innen 
Fragen zu aktuellen Themen stellen.

Die Veranstaltung findet am 22.09.2021, ab 17:30 Uhr, im 
Sportheim des SC Gremsdorf, Kellerstraße 12, in Grems-
dorf statt.

Alle interessierten Bürger*innen sind herzlich eingeladen, 
unserem Bundestagsabgeordneten Stefan Müller in einer 
persönlichen Gesprächsrunde kennenzulernen.

Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft des CSU 
Ortsverbandes Gremsdorf

Norbert Walter
Vorstand
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MARKT

LONNERSTADT

  Abfuhrtermine 

• Papiertonne und Gelbe Säcke
 (ohne Ailsbach)

Die Entleerung der Papiertonne sowie die Abholung der 
Gelben Säcke für die Marktgemeinde Lonnerstadt und die 
Ortsteile (ohne Ailsbach) erfolgt am Mittwoch, 29. Sep-
tember 2021.

• Papiertonne und Gelbe Säcke OT Ailsbach

Die Entleerung der Papiertonne sowie die Abholung der 
Gelben Säcke für den Ortsteil Ailsbach erfolgt am Don-
nerstag, 30. September 2021.

• Bio- und Restmüllabfuhr 

Die Entleerungen der Bio- und Restmülltonnen für die 
Marktgemeinde Lonnerstadt und alle Ortsteile erfolgt am 
Montag, 20. September 2021. 

Bitte stellen Sie die zu leerenden Mülleimer bereits ab 06.00 
Uhr zur Entleerung bereit.

Für Informationen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
das Bürgertelefon der Firma Hofmann GmbH & Co unter 
der Rufnummer 09131 796170. 

• Gartenabfallsammlung 

Ortsteil Ailsbach
Die Sammlungen der Gartenabfälle für den Ortsteil Ailsbach 
findet am Freitag, 10. September 2021, von 16.00 bis 
18.00 Uhr am Spielplatz in Ailsbach statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

Lonnerstadt
Die Sammlungen der Gartenabfälle für die Marktgemeinde 
Lonnerstadt findet am Dienstag, 14. September 2021, 
von 17.00 bis 18.00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Lon-
nerstadt statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

  Fundsache

In Lonnerstadt wurde ein Fotoapparat, ein Handy und ein 
Fahrrad gefunden.

Auskunft erteilt:

Fundamt
Tel. 09193/629-31

  Problemabfallsammlung

Die Sammlung der Problemabfälle für den Markt Lon-
nerstadt findet am Dienstag, 14. September 2021, zwi-
schen 17:00 und 18:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus 
statt.

 BEKANNTMACHUNG
der Sitzung des Abstimmungsausschusses
zur Feststellung des Ergebnisses für den 
Bürgerentscheid am Sonntag, 26.09.2021

Die Sitzung des Abstimmungsausschusses zur Feststellung 
des Abstimmungsergebnisses findet statt am

Montag, den 27.09.2021 um 19:00 Uhr
im Rathaus Lonnerstadt,

Schulstraße 17,
91475 Lonnerstadt.

Der Abstimmungsausschuss verhandelt, berät und ent-
scheidet in öffentlicher Sitzung.

Lonnerstadt, den 10.09.2021

Markt Lonnerstadt

gez.

Regina Bruckmann
Abstimmungsleiterin

  WAHLBEKANNTMACHUNG
  zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 
statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2.  Die Gemeinde ist in zwei allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt.

   In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten bis spätestens 05.09.2021 übersandt worden 
sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15:30 Uhr in der Turnhalle der 
Volksschule Lonnerstadt, Schulstraße 19, 91475 
Lonnerstadt, zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wäh-
ler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amt-
lichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen.
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   Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben.

   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wähle-
rin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

   Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 

   Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber und Bewerberinnen der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch die-
ser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewer-
bers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

   Die wählende Person gibt 

   ihre Erststimme in der Weise ab,

   dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 
soll,

   und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

   dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

   Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in ei-
ner Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefal-
tet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 
dieses Wahlkreises

   oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes).

 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlbe-
rechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der wahlberechtigten 
Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 
des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zuläs-
siger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Lonnerstadt, den 10.09.2021

Markt Lonnerstadt

gez.

Regina Bruckmann
Erste Bürgermeisterin
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  Informationen zum Schulbeginn

Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Kinder!

Nun dauert es nicht mehr lange, und die Vorschulkinder sind 
Schulkinder. Wir freuen uns schon sehr auf „unsere“ neuen Erst-
klässler*innen! Und so beginnt das Schuljahr im September:

In Lonnerstadt:
Am ersten Schultag, 14.9.2021, kommen Sie mit Ihrem 
Schulkind bitte um 9.15 Uhr in die St. Oswald-Kirche 
nach Lonnerstadt. Hier beginnt der 1.Schultag mit einem 
Gottesdienst, den Frau Pfr. Richter abhalten wird. Die Klas-
senlehrerin Ihrer Kinder wird natürlich auch dabei sein!

Danach spazieren Sie gemütlich zu uns in die Schule. Hier 
warten schon die Kinder der Klasse 2a mit einer kleinen 
Einschulungsfeier, die um 10.00 Uhr beginnt. Danach 
kommen alle Kinder kurz in die Klasse und wir beenden den 
Tag gegen 11.30 Uhr. 

Schulverband

Lonnerstadt-Weisachgrund

  Ferienprogramm 2021

Wir bedanken uns herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern, den 
teilnehmenden Vereinen und bei unserer Jugendpflegerin Vere-
na Hoppe für die schöne Gestaltung des Ferienprogramms. 

Corona hat es uns nicht ganz leicht gemacht, aber es konn-
te dennoch ein schönes und abwechslungsreiches Pro-
gramm stattfinden, das auch sehr gut angenommen wurde. 

Regina Bruckmann
Erste Bürgermeisterin

  Bürgerinitiative gegen
    Ungleichbehandlung
der Bürger*innen Lonnerstadts Bürgerbe-
gehren „Freiflächenphotovoltaikanlagen 
Lonnerstadt“

Lieben Mitlonnerstädter*innen,
die erst nach Bekanntwerden unserer Unterschriftensamm-
lung für das Bürgerbegehren geänderte Satzung zu Bürger-
begehren und Bürgerentscheid vom 08.03.2021 regelt un-
ter § 24 Absatz 1 Sätze 3 und 4, dass nicht frankierte oder 
nicht ausreichend frankierte Abstimmungsbriefe (grüne Um-
schläge) von der Gemeinde nicht angenommen werden.

Diese neue Regelung hat zur Folge, dass Ihre abgegebene 
Stimme bei fehlender oder unzureichender Frankierung 
nicht gezählt werden kann.

Wir bitten Sie daher, die grünen Briefumschläge des Bürger-
begehrens zu wiegen oder in der Poststelle wiegen zu las-
sen, damit eine ausreichende Frankierung gewährleistet 
wird. Ein Standardbrief darf bis zu 20 Gramm wiegen, das 
Porto dafür beträgt z.Z. 80 Cent.

Alternativ können Sie die Abstimmungsbriefe persönlich im 
Rathaus oder in der Verwaltungsgemeinschaft abgeben 
oder in den jeweiligen Briefkästen deponieren.

Bitte geben Sie Ihre Stimme ab und entscheiden Sie selbst 
darüber, ob Sie in Ihrem Naherholungsgebiet für die nächs-
ten 25-30 Jahre eingezäunte Freiflächenphotovoltaikanla-
gen wollen oder nicht.

Mit einem NEIN hätte die Gemeinde zukünftig die Möglichkeit, 
eine Standortanalyse für PV-Freiflächenanlagen, wie vom Pra-
xis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovol-
taik-Freiflächenanlagen des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt empfohlen wird, durchführen zu lassen und dadurch 
geeignete Standorte in unserer Gemeinde zu ermitteln.

Mit einem Ja stimmen Sie für den von den Investoren bevor-
zugten Standort (je geringer die Entfernung der PV-Anlage 
zum Einspeisungspunkt der erzeugten Energie, desto gerin-
ger die Baukosten der Anlage, ergo desto höher der Ge-
winn je produzierter Kilowattstunde).

Gleichgültig, wie Sie sich entscheiden, wahren Sie Ihre Bür-
gerrechte und geben Sie Ihre Stimme ab, dafür haben 225 
Mitbürger*innen dieses Bürgerbegehren ins Leben gerufen.

Danke im Voraus

Giovanni Daniele, Bürgerinititive gegen Ungleichbehand-
lung der Bürger*innen Lonnerstadts

  Bürgerbegehren „Freiflächen-
    photovoltaikanlagen Lonner-
    stadt“

Informationen des Marktes Lonnerstadt

Zu den vorstehenden Informationen von Herrn Daniele im 
Namen der Bürgerinitiative nachfolgend die Richtigstellung 
durch den Markt Lonnerstadt:

Bei einer Abstimmung mit NEIN ist die Errichtung von Freiflä-
chenanlagen im gesamten Gemeindegebiet ausgeschlossen. 

Bei einem JA können PV-Freiflächenanlagen von insgesamt 
20 ha gemäß Kriterienkatalog im Gemeindegebiet errichtet 
werden. Zulässig sind ausschließlich bürgerbeteiligte Mo-
delle. Der Kriterienkatalog liegt diesem Amtsblatt für den 
Bereich der Mitgliedsgemeinde Lonnerstadt bei.

Die Regelung, dass Abstimmungsbriefe beim Versand mit 
der Post nur ausreichend frankiert angenommen werden, ist 
nicht neu. Diese Regelung wurde insbesondere nicht erst 
durch den § 24 der Neufassung der Satzung zu Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheid des Marktes Lonnerstadt vom 
8. März 2021 begründet. Die inhaltlich identische Regelung 
bestand nämlich bereits schon im § 24 der Vorgängersat-
zung vom 19. April 2010. 

Insofern ist die Behauptung, es würde sich hierbei um eine 
„neue Regelung“ handeln, falsch.

Markt Lonnerstadt
gez.
Regina Bruckmann
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In Vestenbergsgreuth:
Am ersten Schultag, 14.9.2021 kommen Sie mit Ihrem 
Schulkind bitte um 8.30 Uhr in die Schule in Vesten-
bergsgreuth. Hier beginnt der 1.Schultag mit einer Begrü-
ßung durch die Kinder der Klasse 2b. Tiger und Bären dür-
fen gemeinsam Zeit in der Klasse verbringen. 

Um 10.00 Uhr gehen Kinder und Eltern gemeinsam mit der 
Klassenlehrkraft zum Gottesdienst in die Mehrzweck-
halle, den Frau Pfr. Richter abhalten wird Danach dürfen die 
neuen Erstklässler*innen mit ihren Eltern nach Hause gehen.

Corona-Regeln
Bitte beachten Sie: 

 •  Zusätzlich zu Ihrem Schulkind dürfen (leider) nur 2 
Erwachsene an diesem Tage mit anwesend sein! 

 •  Bitte bringen Sie vorsorglich Masken mit. Wir wis-
sen noch nicht, wie die Hygieneregeln zum Schul-
beginn sein werden.

 •  Das Fotografieren und das Filmen sowie Audio-
aufnahmen auf dem Schulgelände und im Schul-
haus sind nicht erlaubt! Hier gilt der Schutz ande-
rer Personen. Sie dürfen allerdings Ihr Kind gerne 
einzeln fotografieren.

Von Mittwoch, 15.9.2021 bis Freitag, 17.9.2021 ist Un-
terricht von 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr für alle Klassen. Für 
die Klassen 2 – 4 dauert der 1.Schultag am Dienstag, 
14.9.2021 von 8.00 – 11.20 Uhr.

Am Donnerstag, 16.9.2021 findet der 1.Elternabend für 
die Klassen 1a und 1b um 19.00 Uhr im Klassenzimmer 
Ihrer Kinder statt. An diesem Abend wird auch die Klassen-
elternsprecher*innen-Wahl vorgenommen. 

Viele Grüße aus der Schule und noch eine schöne Som-
merszeit wünscht Ihnen und den Kindern 

Eva Hahn, Rektorin mit dem gesamten Schulteam

MARKT

MÜHLHAUSEN

  Fundtiere

In Mühlhausen wurden Katzen gefunden.

Auskunft erteilt:

Tierheim Unternesselbach
Tel. 09164-317

  Problemabfallsammlung

Die Sammlung der Problemabfälle für den Markt Mühlhau-
sen findet am Mittwoch, 15. September 2021, zwischen 
17:00 und 18:00 Uhr am Parkplatz Sportplatz statt.

  Abfuhrtermine 

• Papiertonne und Gelbe Säcke

Die Entleerung der Papiertonne sowie die Abholung der 
Gelben Säcke für die Marktgemeinde Mühlhausen und alle 
Ortsteile erfolgt am Donnerstag, 30. September 2021.

• Bio- und Restmüllabfuhr 

Die Entleerungen der Bio- und Restmülltonnen für die 
Marktgemeinde Mühlhausen und alle Ortsteile erfolgt am 
Montag, 20. September 2021. 

Bitte stellen Sie die zu leerenden Mülleimer bereits ab 06.00 
Uhr zur Entleerung bereit.

Für Informationen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
das Bürgertelefon der Firma Hofmann GmbH & Co unter 
der Rufnummer 09131 796170. 

• Gartenabfallsammlung 

Die Sammlungen der Gartenabfälle in Mühlhausen finden 
am Freitag, 16. September 2021 und am Samstag, 17. 
September 2021 jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr am 
Sportplatz Parkplatz statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

  WAHLBEKANNTMACHUNG
  zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 
statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  

2.  Die Gemeinde ist in zwei allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

   In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben.

3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahler-
gebnisses um 15:30 Uhr im Schulungsraum des Feuer-
wehrhauses Mühlhausen (OG), Marktplatz 1, 96172 
Mühlhausen, zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbe-
nachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

   Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der 
Wahl abzugeben.

   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wähle-
rin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

   Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 
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   Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

   Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Wei-
se ab, dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 
soll,

   und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

   dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

   Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Ne-
benraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, kön-
nen an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,

a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises

oder

b)  durch Briefwahl
   teilnehmen.

   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten 
Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).

   Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe 
einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist ei-
ne Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

   Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder oh-
ne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches).

Mühlhausen, den 10.09.2021

Markt Mühlhausen

gez.

Klaus Faatz
Erster Bürgermeister

  Baumaßnahmen im Gemeinde-
    gebiet: Flurneuordnung

Die Gemeindeverbindungsstraße Schirnsdorf - Horbach 
wird neu ausgebaut. Die Bauarbeiten sollen am 21. Sep-
tember 2021 beginnen. 

Die Wiesenanlieger werden gebeten den 10 m Anglei-
chungsbereich bis dahin abzumähen.

Die Straßen östlich Schirnsdorf, Richtung Limbach und 
Lempenmühle, werden erst nach der Straße Schirnsdorf - 
Limbach ausgebaut.

  Baumaßnahmen im Gemeinde-
    gebiet: Dorferneuerung 

Die Straße Schirnsdorf - Horbach (innerorts) wird voraus-
sichtlich ab 27. September ausgebaut.

In Decheldorf beginnen die Straßenbauarbeiten auch vor-
aussichtlich ab 27. September in der Straße Decheldorf- 
Oberalbach (innerorts). 

Die Anlieger werden gebeten, die privaten Baumaßnahmen 
(Anschlüsse, Entwässerungsrinnen und Schächte, usw.) im 
Zuge des Straßenbaues mit zu erledigen.

Detaillierte Absprachen erfolgen dann vor Ort.

Faatz 
Erste Bürgermeister
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MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Abfuhrtermine

• Papiertonne und Gelbe Säcke

Die Entleerung der Papiertonne sowie die Abholung der 
Gelben Säcke für die Marktgemeinde Vestenbergsgreuth 
und alle Ortsteile erfolgt am Donnerstag, 30. September 
2021.

• Bio- und Restmüllabfuhr 

Die Entleerungen der Bio- und Restmülltonnen für die 
Marktgemeinde Vestenbergsgreuth und alle Ortsteile erfolgt 
am Montag, 20. September 2021.

Bitte stellen Sie die zu leerenden Mülleimer bereits ab 06.00 
Uhr zur Entleerung bereit.

Für Informationen und Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
das Bürgertelefon der Firma Hofmann GmbH & Co unter 
der Rufnummer 09131 796170. 

• Gartenabfallsammlung 

Die Sammlungen der Gartenabfälle in Vestenbergsgreuth 
findet am Freitag, 17. September 2021, von 15.00 bis 16.00 
Uhr am Parkplatz der Rodelbahn statt.

Die Gartenabfälle werden kompostiert, bitte geben Sie des-
halb keinerlei andere Abfälle dazu.

  Problemabfallsammlung

Die Sammlung der Problemabfälle für den Markt Vesten-
bergsgreuth findet am Freitag, 17. September 2021, zwi-
schen 15:00 und 16:00 Uhr am Parkplatz der Rodelbahn 
statt.

  Dienstversammlung der
    FFW Vestenbergsgreuth

Am Samstag 18.09.2021 findet um 19:00 Uhr, im Mehr-
zweckgebäude neben der Schule in Vestenbergsgreuth, die 
Generalversammlung der Feuerwehr Vestenbergsgreuth 
statt. Anschließend wird eine Dienstversammlung zur Wahl 
der Kommandanten abgehalten.

Tagesordnung
Wahl des Kommandanten 
Wahl des Stellvertreters des Kommandanten

Wahlberechtigt sind alle Feuerwehrdienst leistenden Mitglie-
der (Aktive) der Feuerwehr, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Das Erscheinen aller aktiven Mitglieder ist Pflicht.

Helmut Lottes
Erster Bürgermeister

  Sperrung Schmidsleiten

Aufgrund des Kanalbaus im Baugebiet Schmidsleiten II wird 
die Straße „Schmidsleiten“ bis zum 30.09.2021 gesperrt 
sein.

Wir bitten um Verständnis.

  WAHLBEKANNTMACHUNG
  zur Bundestagswahl

1.  Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl 
statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  

2. Die Gemeinde ist in drei allgemeine Wahlbezirke ein-
geteilt.

   In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtig-
ten bis spätestens 05.09.2021 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3.  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses um 15:30 Uhr im Haus der Begeg-
nung, Dutendorfer Straße 18, 91487 Vestenbergs-
greuth, zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler haben 
ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

   Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl 
abzugeben.

   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin 
und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums ei-
nen Stimmzettel ausgehändigt. 

   Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 

   Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Na-
men der Bewerber und Bewerberinnen der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kenn-
worts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und 
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zuge-
lassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

   Die wählende Person gibt 

   ihre Erststimme in der Weise ab,
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   dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels 
(Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten 
soll,

   und ihre Zweitstimme in der Weise ab,

   dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels 
(Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wel-
cher Landesliste sie gelten soll.

  Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede 
Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,
a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises

   oder

b)  durch Briefwahl

teilnehmen.

   Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur 
einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung 
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bun-
deswahlgesetzes).

 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf techni-
sche Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberech-
tigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wah-
lentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlent-
scheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Vestenbergsgreuth, den 10.09.2021

Markt Vestenbergsgreuth

gez.

Helmut Lottes
Erster Bürgermeister

  Einladung zum Kirchenputz

Zu unserem diesjährigen Kirchenputz möchten wir am 
Samstag, den 11.09.2021, um 08:30 Uhr, herzlich einla-
den.

Wir möchten unsere Pfarrkirche wieder in neuem Glanz er-
strahlen lassen und brauchen dazu tatkräftige Unterstüt-
zung. Auch über männliche Helfer freuen wir uns sehr. Bitte 
Putzeimer und Lappen mitbringen. 

Ein herzliches Vergelts Gott.
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung
St. Ägidius Gremsdorf

  Jahreshauptversammlung
    FFW Gremsdorf

Am Sonntag, 12. September 2021, um 10:00 Uhr, findet 
im Feuerwehrhaus die Jahreshauptversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr Gremsdorf statt.
 
 1. Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden
 2. Protokoll der letzten Generalversammlung
 3. Kassenbericht
 4. Bericht der Kassenprüfer u. Entlastung
 5. Bericht des Kommandanten
 6. Bericht des Jugendwarts
 7. Grußwort d. Bürgermeisters
 8. Wünsche und Anträge
 
Wir bitten um Beachtung der aktuellen Vorschriften zur Co-
rona-Pandemie.
 
Die Vorstandschaft

GEMEINDE

GREMSDORF
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  Freiwillige Feuerwehr Buch
    Kirchweih 2021 – Essen zum
    Abholen 

Aufgrund der Corona Pandemie findet in diesem Jahr leider 
wieder keine Kerwa statt.

Trotz allem gibt es am Kirchweihsonntag, den 19.09.2021 
am Feuerwehrhaus Essen zum Abholen.

Thomas Göb bietet von 11.00-14.00 Uhr Schäuferla mit 
Klos und Sauerkraut, Roulade mit Klos und Blaukraut oder 
Kalbsnierenbraten mit Klos und Wirsing an. Die Essensaus-
gabe erfolgt in Einweg-Verpackungen, deshalb ist es ledig-
lich notwendig eine Transportbox mitzunehmen.

Vorbestellungen bitte beim Gasthof Göb unter
Tel. 09193/8245.

Die Vorstandschaft 

  SC Gremsdorf
    Tu`s für dich! mit Heike

Die Präventionssportkurse starten am 13.09.2021, mon-
tags 19:30-20:30 Uhr und ab 14.09.2021, dienstags 
19:30-20:30 Uhr im SC Gremsdorf Sportheim.

Diese Kurse entsprechen den Richtlinien und können bei 
der Krankenkasse zur Bezuschussung eingereicht werden. 
Kosten für Vereinsmitglieder 50€ und für Nicht- Vereinsmit-
glieder 60€.

Die geltenden Hygienevorschriften hängen vom aktuellen In-
zidenzwert ab und werden veröffentlich.

Bei Interesse bitte melden unter Tel. 09193-9235 oder per 
Mail familie.groppe@t-online.de

Vereine / Veranstaltungen / Verbände

MARKT

LONNERSTADT

  Gemeindeversammlung 

Am Freitag, 24. September 2021, findet um 19:00 Uhr im 
Gasthaus „zur Sonne“ eine Gemeindeversammlung zur Kir-
chenrenovierung statt. Die Gemeindeglieder werden über 
die bisherigen Abläufe und das nun geplante Vorgehen so-
wie über die Finanzierungsfrage informiert.

Wegen der Corona-Auflagen wie auch wegen der Platzfra-
ge muss eine Anmeldung über das Pfarramt erfolgen. Diese 
werden ab sofort entgegengenommen.

  Einladung zum
    Orgelkonzert für Kinder

Am Freitag, 17. September 2021, um 17:00 Uhr, in der 
Pfarrkirche St. Oswald zu Lonnerstadt

Die Orgel ist vom Deutschen Landesmusikrat als „Das Instru-
ment des Jahres 2021“ gekürt worden!

Um auch den Kindern und den Familien das „Universum Or-
gel“ ein wenig näher bringen zu können, bereiten wir – der 
bekannte Bamberger Schauspieler und Sprecher Martin 
Neubauer und ich – ein Konzert für Kinder vor. Es wird sich 
um eine ca. 40-minütige Veranstaltung handeln, in der wir 
auf kindgerechte Weise Johann Sebastian Bach und seine 
Musik vorstellen möchten.

Im Anschluss an das Konzert wird noch eine kurze Orgel-
führung angeboten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Auf Euer kommen freuen sich 
Markéta Schley Reindlová (Dekanatskantorin)
und Pfarrer Andreas Sauer

  Arbeitskreis Dorfgemeinschaft

Informationsveranstaltung über die Planungen der 
1.111+1 Jahrfeier im Juni 2022 im Anschluss an die 
Gemeindeversammlung der evang. Kirchengemeinde

Wir stellen Ihnen am 24.09.2021 im Anschluss an die Gemein-
deversammlung der Evang. Kirchengemeinde die vom Arbeits-
kreis Dorfgemeinschaft erarbeitete Grundidee des Festes vor 
und suchen weitere Vorschläge, die der Jubiläumsfeier einen 
noch lange in Erinnerung bleibenden Rahmen geben.

Neben dem Festwochenende vom 24.06. bis 26.06.2022 soll 
ein Aktivitätenmonat mit verschiedenen Aktionen die Dorfge-
meinschaft weiter beleben und die Verbundenheit zu unserem 
Dorf festigen. Hierfür ist die Mitarbeit eines jeden gewünscht, 
denn das ist die Voraussetzung für ein tolles Festjahr.

Anmeldungen sind nicht notwendig. Der Eintritt ist nur unter 
Einhaltung der neuen 3-G-Regeln möglich!

Jeder ist herzlich eingeladen, sich zu informieren und an den 
Planungen zu beteiligen. Herzlichen Dank hierfür.

Gerrit Hoppe
Arbeitskreis Dorfgemeinschaft 

  Festliches ORGELKONZERT

G. Ph. TELEMANN + charmantes Frankreich 
in der Ev.-luth. St. Oswald-Kirche zu Lonner-
stadt

Zu seinen Lebzeiten war er berühmter als Johann Sebastian 
Bach und doch zugleich mit ihm befreundet: Der erfolgreiche 
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767). Seine Musik war so 
beliebt, dass er damit reich werden konnte. Das versteht man 
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unmittelbar, sobald man seine Choralvorspiele, Ouvertüren 
und Intermezzi hört. Alle Hauptkirchen Hamburgs profitierten 
u.a. von seinem kompositorischen Werk. 
Ein reizvolles Thema gepaart mit Pracht, Eleganz und Klangs-
inn der Pariser Orgelkunst von Dandrieu, Nivers, Rameau, 
Clérambault wird sich der feinsinnige Georg Ph. Telemann mit 
seinen grazilen Fantasien und Tanzsätzen aus den Suiten da-
zugesellen. Aber eine große Orgel verlangt mehr: Einen Aus-
flug in die Klangpracht französischer Orgelmusik mit Dupont, 
Benoit und dem weltberühmten Sortie von Léfebure-Wély!

So zu erleben in der Ev.-luth. St. Oswald-Kirche Lonnerstadt 
am Donnerstag, dem 23. September 2021, um 19:30 
Uhr. Der thüringische Universitätsorganist Dr. Wieland Mein-
hold ist als Gast an der historischen Steinmeyer-Orgel zu hö-
ren. Davor, bereits um 18:45 Uhr, wird es anhand einer Orgel-
führung „Klangmajestät- Besuch bei der Königin“ direkt ne-
ben dem Instrument spannend: Für alle Interessierten erläu-
tert Dr. W. Meinhold die „Königin der Instrumente“ hautnah. 
Am Spieltisch der Orgel von 1892 haben Orgelinteressente 
Gelegenheit zu erfahren, wie der höchste, wie der tiefste Ton 
klingt. Wieviel Pfeifen stehen in dem Instrument? Wie funkti-
oniert die Übertragung zwischen Taste und Ventil? Wie 
schwer ist so eine Orgel ? ... usw.. Immer wieder fesseln die-
se unterhaltsamen Orgelführungen die Besucher. 

  Crazyboots Lonnerstadt e. V.

Jahreshauptversammlung

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der Cra-
zyboots Lonnerstadt e.V. am Montag, 11.10.2021, um 
19.00 Uhr, im Gasthaus „Zur Sonne“.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen der Vorstandschaft 
7. Wünsche und Anträge 

Die Vorstandschaft 

  Jahreshauptversammlung des
    Felsenkellervereins Lonnerstadt
 
Die JHV des Felsenkellervereins findet am Donnerstag,
16. September, um 19.00 Uhr, im Kellerhaus statt.
 
Tagesordnung:

Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
Verlesung des Protokolls der letzten JHV
Bericht des 1.Vorstand
Bericht Kassier
Bericht der Kassenprüfer (incl. Entlastung der Vorstand-
schaft)
Wünsche und Anträge
Brotzeit
 
Die Vorstandschaft

  TSV Lonnerstadt 1948 e. V. 

Fußballspiele
Herren

So. 12.09. 11.00 Uhr  SC Eltersdorf II – TSV Lo II
         15.00 Uhr  TSV Ebermannstadt – TSV Lo
Di. 14.09.  19.00 Uhr  SpVgg Uehlfeld II – TSV Lo II
So. 19.09. 13.00 Uhr  TSV Lo II – SG Niederl./Siemens Erl.
         15.00 Uhr  TSV Lo – SpVgg Zeckern
So. 26.09. 15.00 Uhr  SG Münchau./Mausd. – TSV Lo II
         15.00 Uhr  SV DJK Eggolsheim – TSV Lo 

Damen
Sa. 18.09.  16.00 Uhr  TSV Brand – TSV Lo
Sa. 25.09.  16.00 Uhr  TSV Lo – TSV Ebermannstadt

A-Jugend
Sa. 11.09.  15.00 Uhr  (SG) ASV Höchstadt – (SG) TSV Lo
So. 19.09. 13.00 Uhr  (SG) SG Siemens Erl. – (SG) TSV Lo
Sa. 26.09.  11.00 Uhr  (SG) TSV Lo – TSV Frauenaurach

Alte Herren Fußballer suchen Verstärkung! (Alter: 30 - 
60 Jahre)
Spielleiter AH: Steffen Westland (0175/9556420), 1.Trainer 
AH: Andi Meinhart (0173/3645764), 2.Trainer AH: Patrick 
Teufel (0151/64618065)

Die Sommerpause ist vorbei – wir legen wieder los!
Ab Dienstag, 14.09. treffen wir uns wieder wöchentlich in 
der Turnhalle bzw. im Sportheim und am Sportgelände. Al-
le Interessierten sind zu einer Schnupperstunde ganz herz-
lich eingeladen. Kommt einfach ohne Anmeldung vorbei, wir 
freuen uns auf Euch!

Turnhalle der Grundschule Lonnerstadt:
Montag: 08.15 - 09.15 Uhr: Gesundheitsgymnastik (ab 
20.09. in der Turnhalle, vorher am Sportgelände). 
ANDERE UHRZEIT! 18.30 – 19.30 Uhr Speedfit, (bei gu-
tem Wetter weiterhin 18.30 Uhr am Sportgelände)
ANDERE UHRZEIT! 19.30 - 20.30 Uhr Herrenturnen
Dienstag: 16.30 - 17.30 Uhr Kidsturnen 1/1.-3. Klasse, 
17.30 - 18.30 Uhr Mädchenturnen ab 4. Klasse, 
Donnerstag: 16.30 - 17.15 Uhr Kleinkinderturnen/ab 4 J.
18.30 - 19.30 Uhr Gesundheitsgymnastik, 20.00 - 21.30 
Uhr Volleyball

Sportheim des TSV Lonnerstadt
Montag: 18.30 – 19.30 Uhr Speedfit, (Sportgelände, bei 
schlechtem Wetter und in den Wintermonaten Turnhalle)
Mittwoch: 18.30 - 19.30 UhrBodyfit, - Bitte eine Gymnas-
tikmatte mitbringen!

Laufgruppe: dienstags, 18.30 Uhr, Sportheim Parkplatz. 
Eingeteilt in Anfänger- und Fortgeschrittene Gruppen 

Walkinggruppe: dienstags, 8.30 Uhr und Mittwoch, 18.30 
Uhr. Treffpunkt: Ortsausgang/Neuer Friedhof.

Eltern-Kind-Turnen (3-4 Jahre): Alle Plätze sind bereits 
belegt. Infos erhaltet Ihr von Aneka. 

Eltern-Kind-Turnen (1 ¾ -3 Jahre): Wir sind weiterhin auf 
der Übungsleiter/-in-Suche. Nach aktuellem Stand kann die 
Gruppe leider nicht stattfinden. Ideen und Vorschlägen bei 
Elena. Alle angemeldeten Kinder bleiben weiterhin auf der 
Teilnehmerliste. 
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!!! WIR SUCHEN:

• Eine Übungsleiter/-in für das Eltern-Kind-Turnen, der 
1 ¾-3-Jährigen Kids. Zu zweit gestaltet ihr für einen Zeit-
raum von 10-Wochen eine Stunde am Nachmittag (Tag und 
Uhrzeit nach deiner Wahl) für die Kids und Begleitperson. Ei-
ne motivierte Helferin als Unterstützung steht zur Verfügung 
• Eine/n Übungsleiter/-in für die Kinder Badmin-
ton-Gruppe. Du koordinierst und beaufsichtigst 1x wö-
chentlich das Badminton-Training (Tag und Uhrzeit nach 
Absprache). Für eine Vertretung ist gesorgt. 

Infos & Fragen: Elena Haberkamm (Mobil 0175/6084129), 
elena.haberkamm@web.de).

Einweihung der TSV-Lauftafel
Wir laden am Dienstag, 21.09., um 18.30 Uhr, zu einer 
kleinen Einweihungsfeier ein. Treffpunkt ist am Eingang zum 
TSV-Sportgelände. Für einen kleinen Imbiss und Getränke 
wird gesorgt.  

Förderverein des TSV Lonnerstadt 1948 e.V.

Am Freitag, den 17.09.2021, findet um 18.30 Uhr, im 
Gasthaus zur Sonne, in Lonnerstadt die Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins statt. Dazu ergeht herzliche 
Einladung.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshaupt-   
  versammlung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Kassiererin
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Sonstiges

Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft Rainer Haber-
kamm 1. Vorsitzender

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung des 
TSV Lonnerstadt 1948 e.V. am Freitag, 17.09.2021, 
19.30 Uhr, im Gasthaus zur Sonne, in Lonnerstadt

Tagesordnung:

1) Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden    
2) Begrüßungsworte der 1. Bürgermeisterin  
3) Protokoll der letzten GV
4) Berichte der Vorstände
5) Bericht des Kassiers 
6) Neuwahlen
7) Wünsche und Anträge

TSV Lonnerstadt - Vorstandschaft

  1. FCN Fanclub Lonnerstadt 

Die nächste Monatsversammlung am 24.09.21 beginnt 
nicht wie gewohnt um 18:00 Uhr, sondern erst um 19:00 
Uhr im Gasthaus Popp statt. Wir bitten um Berücksichti-
gung. 

Es freut sich auf Euch 
Die Vorstandschaft

Liebe Club-Fans! 

Nach langer Zeit dürfen wir wieder bei unserem Club im 
Stadion dabei sein. Darum fährt der 1.FCN-Fanclub Lon-
nerstadt wieder mit einem Bus zum Heimspiel gegen 
Rostock am 17.09.2021. 
Abfahrt ist um 16:00 Uhr an der Schule in Lonnerstadt. An-
schließend weitere Haltestellen in Sterpersdorf und 
Höchstadt/Bahnhof. 

Preis pro Person: 8,00 Euro. Es sind keine Anmeldungen 
nötig, einfach an den Zustiegsorten einsteigen! 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne unter 0170/5281718 melden!

  Diakonieverein Lonnerstadt e.V.

Mitgliederversammlung
Am Montag, den 20.09.2021 findet um 19:00 Uhr, im 
Gasthaus zur Sonne in Lonnerstadt, Mühlgasse 10, die Mit-
gliederversammlung des Diakonievereins statt.

Tagesordnung:
   - Besinnung -

1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Protokollverlesung
3.  Bericht Vorstand
4.  Bericht Kassiererin
5.  Bericht Kassenprüfer
6.  Entlastung
7.  Ehrungen
8.  Sonstiges, Wünsche und Anträge

Wir laden sehr herzlich zu dieser Versammlung ein und freu-
en uns auf zahlreiches Erscheinen. Um Beachtung der ak-
tuellen Hygienevorschriften wird gebeten.

Die Vorstandschaft

  Heimatverein Lonnerstadt e.V.

● Hopfnbloodn
Der Hopfen aus dem Hopfengarten ist in diesem Jahr gut ge-
wachsen und mit Walter Prechtel haben wir wieder einen Ab-
nehmer für unseren Hopfen gefunden. Walter Prechtel wird 
aus dem frischen Hopfen wieder ein gutes Bier brauen. 

Am Sonntag, den 12.09.2021 ab 14.00 Uhr werden wir den 
Hopfen im Hof der Mühle bloodn. Wir freuen uns auf tatkräfti-
ge Unterstützung. Hierzu sind alle Mitglieder und auch Nicht-
mitglieder herzlich eingeladen. 
Wer Hopfen im eigenen Garten hat und dafür keine Verwen-
dung hat, darf den Hopfen gerne Samstag und Sonntag zum 
bloodn zur Mühle bringen. 

● Jahreshauptversammlung
Am Montag, 13.09.2021 findet um 19.00 Uhr im Gasthaus 
„Zur Sonne“ die Jahreshauptversammlung mit folgender Ta-
gesordnung statt:
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1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Bericht Schriftführer
3. Bericht 1. Vorsitzende
4. Bericht Kassier
5. Bericht Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen Vorstandschaft
8. Instandsetzung der Museumsräume im Kleebauernhaus
9. Wünsche und Anträge

Es sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. Es gelten die allge-
mein gültigen Hygieneregeln.

Regina Bruckmann
1. Vorsitzende

  Fahrradtour Lonnerstadt-
    Höchstadt-Adelsdorf
  mit Martina Stamm-Fibich, MdB
 
Am Sonntag, den 12.09.2021, laden die SPD Ortsvereine 
Adelsdorf, Höchstadt und Lonnerstadt zu einer gemeinsa-
men Radtour mit unserer SPD- Bundestagsabgeordneten 
Martina Stamm-Fibich ein. 
 

Ablauf:

Start: 10:00 Uhr Marktplatz Lonnerstadt. Gespräch mit Frau 
Stamm-Fibich u.a. mit Hr. Dr. Gothner: „Landärzte – woran 
krankt es?“ Weiterfahrt nach Höchstadt ca. 10:45 Uhr
Zwischenstopp: 11:00 Uhr Marktplatz Höchstadt - Weiter-
fahrt nach Adelsdorf ca. 11:45 Uhr
Ziel: 12:15 Uhr Marktplatz Adelsdorf
 
Jeder kann gerne an der Radtour teilnehmen. Ebenso freu-
en wir uns auf Bürgerinnen und Bürger, die Martina 
Stamm-Fibich an Start, Zwischenstopp oder Ziel treffen und 
mit ihr ins Gespräch kommen möchten.
Zu beachten: Es gelten die bis dahin gültigen Corona-Rege-
lungen. Auf die Einhaltung der pandemiebedingten hygieni-
schen Maßnahmen ist von jedem Teilnehmen zu achten.
 
Im Namen des Ortsvereines der SPD Lonnerstadt
Günter Rost             Horst Gäck

MARKT

MÜHLHAUSEN

  Forum Alte Synagoge         
    Mühlhausen e.V.
Veranstaltungen in der ehemaligen Synago-
ge Mühlhausen

11.09.21 und 12.09.21, jeweils 13:00–18:00 Uhr
Tag des offenen Denkmals®
Fotoausstellung über die Ergebnisse der Bauuntersuchung 

und der Genisa-Bergung in der ehemaligen Synagoge 
Mühlhausen.
(Eintritt frei)

- 18.09.21., 18:00 Uhr: 
Jüdische Märchen und Legenden – ein Erzählabend 
Erzählerinnen der Europäischen Märchengesellschaft prä-
sentieren jüdische Legenden und Märchen.
(Karten-Reservierungen bitte unter info@synagoge-muehl-
hausen.de; Preis pro Person 10,00 €)

- 19.09.21, 15:00 Uhr: 
Konzert: Ensemble Simkhat Hanefesh – „Eine Reise durch 
Aschkenas. Die Fahrten des Abraham Levie, 1719-1723“.
Ein Programm mit wiederentdeckter jüdischer Musik aus 
Renaissance und Barock.

(Karten-Reservierungen bitte unter info@synagoge-muehl-
hausen.de; Preis pro Person 10,00 €)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und den 
pandemiebedingten Hygienemaßnahmen auf www.synago-
ge-muehlhausen.de.

  Fischereiverein 1986 e.V.
    Mühlhausen

räuchert Forellen und Saiblinge am Sonntag, den 10. Ok-
tober 2021. Die geräucherten Fische können ab 11.00 Uhr, 
am Vereinsgebäude in der Dr.-Pfannenmüller-Straße 2, in 
Mühlhausen unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Re-
geln abgeholt werden.

Vorbestellung bitte bis 05. Oktober 2021 bei: Gerda 
Nitschke, Tel.-Nr.: 09548 / 1076, Werner Pickel, Tel.-Nr.: 
09548 / 1216 oder unter info@fischereiverein-muehlhausen.
de

Auf Ihre Bestellung freut sich der Fischereiverein 1986 e.V. 
Mühlhausen

Die Vorstandschaft

MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Evang.-Luth. Kirchengemeinden
    Kleinweisach informiert

Die Kirchengemeinden Schornweisach-Vestenbergsgreuth, 
Kleinweisach-Altershausen-Pretzdorf, Kirchrimbach- 
Hohnsberg-Obersteinbach, Markt Taschendorf-Gleißenberg 
und Burghaslach haben ab jetzt für seelsorgerliche Notfälle 
und Aussegnungen einen Notdienst fürs Wochenende.

Der Notdienst gilt jeweils von Freitag 18.00 Uhr – Sonntag 
18.00 Uhr.
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vom 11. September bis 12. September – 
Pfarrer Georg Salzbrenner (Tel. 09552-292)

vom 17. September bis 19. September – 
Pfarrer Daniel Lischewski (Tel. 09552-324)

vom 24. September bis 26. September – 
Pfarrerin Tabea Richter (Tel. 09163-9974974)

vom 1. Oktober bis 3. Oktober– 
Pfarrer Georg Salzbrenner (Tel. 09552-292)

Vorankündigung:

Friedhofsaktion in Kleinweisach

An einem Samstag im Herbst (Ende Oktober/Anfang No-
vember) ist die jährliche Friedhofsaktion geplant. Bitte brin-
gen Sie Werkzeuge dafür mit. Nähere Informationen folgen!

  1. FC Frimmersdorf e.V.       

1. Mannschaft 
So. 05.09.2021  13:00Uhr
SG Vorra/Stappenbach II   -   FCF

So. 12.09.2021  15:00Uhr
FCF   -   SG Ampferbach/Steinsdorf

So. 19.09.2021  12:30Uhr
SV Waizendorf II   -   FCF

Sa. 25.09.2021  15:30Uhr
FCF   -   SG Aschbach/Schlüsselfeld II

Voranzeige zum Fußballtag mit anschließenden Kel-
lerabend in Frimmerdorf

Am Samstag, 25.09.2021 sind in Frimmersdorf ab 
10:30Uhr Fußballspiele Verschiedener Mannschaften zu se-
hen. Ab 17:00Uhr gibt’s dann verschiedene Keller-Brotzei-
ten mit frisch gemachten Würsten und Presssack rot und 
weiß sowie frisches Bier vom Fass an der Sportplatzhütte. 
Selbstverständlich auch Frisch gemachte fränkische Brat-
würste vom Grill.

10:30Uhr  E-Jugend
SG FCF/TSV Lo/TSV V`greuth   –   Adelsdorf II

14:00Uhr  C-Jugend
SG FCF/TSV Lo/TSV V´greuth   –   SV Tennenlohe

15:30Uhr  1. Mannsch.
FCF   -   SG Aschbach/Schlüsselfeld II

17:15Uhr  AH
FCF   -   Burghaslach/Thüngfeld

1.FC Frimmersdorf e.V.
Die Vorstandschaft

  VHS Kurse
    im Haus der  Begegnung

ab 15.09. Mittwochs
18:00-19:00 Uhr   Barré Pilates
19:15-20:15 Uhr   Stretching und Mobilisation

ab 20.09. Montags
17:00-18:00 Uhr    Ü55 und Einsteiger
18:15-19:15 Uhr     TotalBodyFit
 
Anmeldung telefonisch unter 09193/ 50 33 16 32 2
Info  zu den Kursen: Dozentin Heike Ruff 09552/ 92 92 400  
oder WhatsApp +49 1525 7463927

  Heimatverein Kienfeld
  Einladung zur Generalversammlung

Der Heimatverein Kienfeld e.V. lädt zur Generalversammlung 
am Samstag, 25. September 2021, um 19.30 Uhr, ins 
Vereinshaus ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der letzten General-
  versammlung
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung Kassier
5. Bericht des Vorsitzenden
6. Entlastung der gesamten Vorstandschaft
7. Sonstiges

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich dazu eingeladen, die ak-
tuellen Corona-Regeln sind einzuhalten.

Die Vorstandschaft

  Herzliche Einladung
    zum Orgelkonzert für Kinder

am 17. September 2021, um 17:00 Uhr, in der Pfarrkirche 
St. Oswald zu Lonnerstadt. Die Orgel ist vom Deutschen 
Landesmusikrat als „Das Instrument des Jahres 2021“ ge-
kürt worden! Um auch den Kindern und den Familien das 
„Universum Orgel“ ein wenig näher bringen zu können, be-
reiten wir – der bekannte Bamberger Schauspieler und 
Sprecher Martin Neubauer und ich – ein Konzert für Kinder 
vor. Es wird sich um eine ca. 40-minütige Veranstaltung 
handeln, in der wir auf kindgerechter Weise Johann Sebas-
tian Bach und seine Musik vorstellen möchten. Im An-
schluss an das Konzert wird noch eine kurze Orgelführung 
angeboten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Auf Euer Kommen freut sich Markéta Schley, Reindlová De-
kanatskantorin

  Herzliche Einladung
    zum Orgelkonzert

in der Pfarrkirche St. Oswald zu Lonnerstadt am Donners-
tag, 23. September 2021 um 19:30 Uhr
mit Werken von Georg Philipp Telemann + charmantes 
Frankreich. Um 18:45 Uhr ein Angebot für Interessierte auf 
der Empore: „Klangmajestät – Besuch bei der Königin“ Dr. 
Wieland Meinhold erläutert Aufbau und Klangfarben der 
Steinmeyer-Orgel von 1892 in Wort + Ton.



18

Vereine / Veranstaltungen / Verbände

  Jahreshauptversammlung der    
    FFW Vestenbergsgreuth

Die Jahreshauptversammlung der FFW Vestenbergsgreuth 
findet am Samstag, den 18.09.2021, um 19.00 Uhr, im 
Mehrzweckgebäude neben der Schule statt.

Tagesordnung

 1. Begrüßung
 2. Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Bericht des Kommandanten
 5. Kassenbericht
 6. Entlastung
 7. Neuwahlen
 8. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft hofft auf ein zahlreiches Erscheinen aller 
aktiven und passiven Mitglieder.
Die aktuellen Hygienevorschriften sind einzuhalten.

Die Vorstandschaft

  Jagdgenossenschaft
    Kleinweisach

Die Jagdgenossenschaft Kleinweisach lädt zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am Samstag, den 25.09.2021, 
um 19:30 Uhr, im Aufenthaltsraum der Familie Geyer in 
Oberwinterbach ein.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Protokoll der letzten Versammlung
 3. Bericht des Jagdvorstehers
 4. Kassenberichte 2019/2020 und Entlastung
 5. Entlastung der Vorstandschaft
 6. Verwendung des Jagdpachtes
 7. Neuwahlen der Vorstandschaft
 8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Für Essen und Getränke ist gesorgt. Hinweis: Bitte Besitz- 
oder Kontoänderung der Vorstandschaft mitteilen.

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die Vorstandschaft!

  TSV Vestenbergsgreuth e.V.   
 

9. Spieltag:
Sa., 11.09.2021, 13.00 Uhr
TSV Vestenbergsgreuth - SC Adelsdorf 2
 

10. Spieltag:
So., 19.09.2021, 15.00 Uhr
1.FC Burk - TSV Vestenbergsgreuth
 

11. Spieltag: Spielfrei
12. Spieltag:
So.., 03.10.2021, 15.00 Uhr
ATSV Forchheim - TSV Vestenbergsgreuth

Weitere Termine/Infos unserer Mannschaften und SG‘s un-
ter tsv Vestenbergsgreuth

Liebe Kinder, liebe Eltern aufgepasst!
Du bist etwa 3-5 Jahre alt und hast Lust auf Bewegung, 
Spiel und Spaß mit anderen Kindern?
Du tobst Dich gerne aus, hast Freude am Klettern, Sprin-
gen, Werfen und Fangen?

Dann bist Du bei uns genau richtig.

Am Dienstag, den 28.09.2021, um 16.00 Uhr (bis 17.00 
Uhr) startet unsere neue Kinderturngruppe beim TSV Ves-
tenbergsgreuth. Stattfinden wird das Kinderturnen je nach 
Wetterlage auf dem oberen Fußballplatz oder in der Mehr-
zweckhalle.

Bei Interesse nehmen wir ab sofort (unverbindliche) Anmel-
dungen zu einer Probestunde (auch für Nichtmitglieder) ent-
gegen.

Meldet Euch einfach bei Tina Hohenberger (0176/34518350) 
oder Nadja Prappacher (0170/2818605).

Wir freuen uns auf Euch!

  Wir dürfen uns wieder treffen
Der VdK Vestenbergsgreuth lädt seine Mitglieder und Freun-
de, zum gemütlichen Nachmittag
am 18.September 2021 im Landgasthof „Am Schwalben-
berg“in Vestenbergsgreuth ein.

Beginn : 13.Uhr.  Bitte Maske, Impfnachweis oder Test mit-
bringen und meldet Euch bitte
bis zum 13.September 2021 bei Anni Scherzer Tel. 09552-
9309762 ode bei
 Marga Wimmer Tel. 09552-7642 an. 

Die Vorstandschaft freut sich, Euch nach so langer Zeit, wie-
der begrüßen zu dürfen.

Anni Scherzer

AUS DEN

NACHBARGEMEINDEN

  Grundschule Höchstadt
    a. d. Aisch-Süd - Erster Schultag
    im Schuljahr 2021/2022 

Der Unterricht an der Grundschule Höchstadt a.d. Aisch – 
Süd beginnt im Schuljahr 2021/2022 am Dienstag, den 
14. September 2021. Für die 2. bis 4. Klassen beginnt der 
Unterricht um 8.00 Uhr und endet um 11:20 Uhr. 
Die Anfangsgottesdienste für unsere Schulanfänger entneh-
men Sie bitte der Tagespresse. 

Alle Schulanfänger treffen sich um 9:00 Uhr in der Aula  der 
Grundschule Höchstadt a.d. Aisch-Süd. 



19

Vereine / Veranstaltungen / Verbände

Der Unterricht für die Erstklässler endet um 10:15 Uhr. Der 
Elternbeirat bewirtet Sie, soweit es die aktuellen CORO-
NA-Regeln zulassen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page www.grundschule-hoechstadt-sued.de

In der letzten Ferienwoche erhalten Sie zudem nochmal ei-
nen Brief via EduPage von uns. 

Wir freuen uns auf den Schulanfang!
Silke Schmitt und das Team
der Grundschule Höchstadt a.d. Aisch - Süd

  Schulbeginn 2021/2022 an der
    Ritter-von-Spix-Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

der Unterricht an der Ritter-von-Spix-Schule beginnt am 
Dienstag, den 14. September 2021.

Unser gesamtes Kollegium freut sich, dass wir nach den ak-
tuellen Vorgaben mit allen Klassen gleichzeitig starten dür-
fen und hoffen, dass wir dauerhaft regulären „Präsenzunter-
richt“ durchführen können. 

Um dies zu gewährleisten, bitten wir alle Schülerinnen und 
Schüler und alle Eltern verantwortungsvoll mit den gegen-
wärtigen Empfehlungen zum Schutz vor Ansteckungen um-
zugehen. Klassenlisten und Raumpläne hängen im Ein-
gangsbereich und zusätzlich an den Fensterflächen der 
Mensa ab Montag, 13.09.2021 aus.

Alle Schülerinnen und Schüler der 6. – 10. Jahrgangsstufe 
bitten wir, um 8.00 Uhr zur Begrüßung direkt in ihre Klassen-
zimmer zu gehen.

Die 5. Klassen werden um 8:00 Uhr in der neuen Rit-
ter-von-Spix-Turnhalle begrüßt. Liebe Eltern, selbstver-
ständlich sind Sie eingeladen, Ihre Kinder an ihrem ersten 
Tag in der neuen Schule zu begleiten. Aufgrund der aktuel-
len Lage, bitten wir Sie allerdings, möglichst nur mit einer 
Begleitperson zu kommen, um die erlaubte Versammlungs-
zahl in der Turnhalle nicht zu überschreiten.

Anschließend laden wir, wie in jedem Jahr, alle Eltern, die 
neu an unserer Schule sind, zu einem kurzen Informations-
treffen in unsere Mensa ein. Bitte vergessen Sie auch hier 
Ihre Maske nicht.

Unterricht in der ersten Schulwoche:

Dienstag, 14.09.: 8:00 bis 11:15 Uhr, Mittwoch, 15.09.: 
8:00 bis 11:15 Uhr, Donnerstag, 16.09.: 8:00 bis 13:00 Uhr, 
Freitag, 17.09.: 8:00 bis 11:15 Uhr

In der letzten Ferienwoche vom 06.09. – 10.09.2021 ist un-
ser Sekretariat täglich von 9:00 – 14:00 Uhr besetzt.

Der erste Elternabend mit der Wahl der Klassenel-
ternsprecher und des Elternbeirates findet am Mitt-
woch, 22.09.2021 um 19.00 Uhr statt.

Ein Schulanfangsgottesdienst findet zu Beginn dieses 

Schuljahres für die 5. Jahrgangsstufe am Freitag, 17. Sep-
tember, um 8.30 Uhr für die Klassen 5a und 5b um 10.00 
Uhr für die Klassen 5c, 5d und 5e in der katholischen Kirche 
St. Georg statt.

In der momentanen Situation kann es für alle Planungen ta-
gesaktuelle Veränderungen durch die bayerische Staatsre-
gierung geben. Wir informieren Sie auf unserer Homepage 
www.rittervonspix-schule.de darüber.

Wir alle hoffen auf einen guten und reibungslosen Start in 
das Schuljahr 2021/22! 

gez. 
Michael Ulbrich, Sebastian Rüger, Diana Scheidt und das 
Team der Ritter-von-Spix-Schule

  Schulbeginn Grundschule          
    Höchstadt a. d. Aisch Süd 

Wir starten am Dienstag, 14. September 2021, ins 
neue Schuljahr. Wichtige Informationen für die Eltern 
der 1. Jahrgangsstufe:

Unsere Schulanfänger begrüßen wir um 9 Uhr im Pausen-
hof der Grundschule Höchstadt Süd. 

Der Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kir-
che beginnt um 8 Uhr auf dem Kirchplatz St. Georg bzw. 
auf der Wiese vor der Christuskirche. Wir wünschen uns für 
die ganze Schulgemeinschaft einen sicheren Start und un-
ser oberstes Ziel ist ein Maximum an Präsenzunterricht. 
Deshalb bitten wir Sie dringend um die Einhaltung der fol-
genden Vorgaben des Kultusministeriums:

Achten Sie sowohl im Freien als auch im Schulgebäude auf 
das Abstandsgebot (1,5 m – Ausnahme sind Angehörige 
des gleichen Hausstandes) und das Tragen einer medizini-
schen (OP-) Maske (für Erwachsene) bzw. Alltagsmaske 
oder OP-Maske (für die Grundschulkinder) innerhalb des 
gesamten Schulgebäudes. Pro Schulkind sind zwei Er-
wachsene sowie die jüngeren Geschwister als Begleitperso-
nen bei der Schuleingangsfeier erlaubt. Leider besteht kei-
ne Möglichkeit Ihr Kind ins Klassenzimmer zu begleiten. Al-
le Erstklässler müssen am Montag, den 13.09 21 getestet 
werden. D.h. für Sie, liebe Eltern, dass Sie entweder einen 
Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen 
PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) von einer zertifizierten 
Stelle (z.B. Apotheke oder Testzentrum) vorlegen müssen. 
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie dieses Dokument bereits im 
Laufe des Montags (13.09.2021) in unseren Schulbriefkas-
ten an der Grundschule Süd einwerfen oder spätestens am 
Dienstagmorgen vor 08.00 Uhr  abgeben. Bitte kümmern 
Sie sich rechtzeitig um einen Testtermin. „Wenn kein nega-
tiver und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, müs-
sen die Schüler*innen einen von der Schule gestellten 
Selbsttest durchführen oder das Schulgelände wieder ver-
lassen“ (kultusministerielles Schreiben vom 03.09.2021). 
Dazu sollte es auf keinen Fall kommen!!! Im Notfall melden 
Sie sich am Montagvormittag telefonisch oder per Mail bei 
uns, dann testen wir Ihr Kind vorher bei uns in der Schule 
(Terminvergabe nötig!). Zum Schutz aller Erwachsenen und 
Kinder empfehlen wir die Einhaltung der 3-G-Regel auch für 
die Begleitpersonen an diesem Festtag.
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Eine Bewirtung ist leider nicht erlaubt. Erfrischungsgetränke 
in Selbstbedienung werden zur Verfügung gestellt.  Der ers-
te Schultag endet für unsere Kleinsten um ca. 10:15 Uhr 
und für den Rest der Woche ist um 11:20 Uhr Unterrichts-
schluss. 

Der Unterricht für die 2. – 4. Klassen beginnt am 14.09 um 
08.00 Uhr. Unterrichtsschluss ist in der gesamten ersten 
Schulwoche um 11.20 Uhr. Die Schüler*innen der 2. – 4. 
Klassen müssen vorab keinen Test vorlegen. Sie werden, 
wie im vergangenen Schuljahr in der Schule getestet. 

Die Elternabende sind an folgenden Terminen: 

1. Klasse:  Donnerstag,  16.09 um 19.00 Uhr
2. Klasse:  Dienstag,    21.09 um 19.00 Uhr
3. Klasse:  Mittwoch,    22.09 um 19.00 Uhr
4. Klasse:  Donnerstag,  23.09 um 19.00 Uhr 

gez. Silke Schmitt, Rin

  „Unser Landfrauenkalender
    2022“ 

Ab sofort in Ihrer BBV Geschäftsstelle für alle Interessierten 
(auch Nicht-Mitglieder) erhältlich! Ein beliebter Kalender mit 
köstlichen Rezepten, praktischen Tipps, unterhaltsamen 
Sprüchen, Wetterregeln, Geschichten, Gedichte oder kreati-
ve Bastelideen bieten tolle Anregungen für die ganze Familie. 

Im Jahr 2022 widmet sich dieser Kalender dem The-
menschwerpunkt Therapiehöfe und Betriebe mit sozialer 
Landwirtschaft. In einzelnen Portraits werden sieben erfolg-
reiche Hofprojekte vorgestellt, die die Landwirtschaft wieder 
mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken und zusätzlich den 
ländlichen Raum bereichern.

Sie unterstützen unsere regionale Landwirtschaft, denn für 
jedes verkaufte Exemplar spendet der Verlag 1,50 € an die 
Landfrauenarbeit, Dorf- /Betriebshilfe sowie an wohltätige 
Einrichtungen in Bayern.

Unser Landfrauenkalender 2022 ist ab sofort in Ihrer BBV 
Geschäftsstelle, Weide 28, 96047 Bamberg, Tel. 0951 
96517-130 zum Preis von 8,50 € erhältlich.

  Kunstschule Höchstadt 
    Der letzte Sommerferientag 

Zeichnen/Malen: Komposition/Perspektive/Figur, Manga
Mo. 13. Sept. 10:00-13:00 Ki. ab 8 J., Erw 21+6 € Mat.

Mode entwerfen/nähen: Kleid, Rock, Tasche in 4St! 
Mo. 13. Sept. 14:00-17:00  Kinder 8-12 J. 21+6 € Mat.
Mo. 13. Sept. 17:00-20:00 Ki. ab 12J., Erw. 21+6€ Mat

Wintersemester 13.09.2021-06.03.2022
Reguläre Semesterkurse ab 2 UST/Woche für Kinder ab 
3J., Jugendliche, Erwachsene, inkl. Teilnahme an Feri-
en-programmen. Mappen-/Prüfungsvorbereitung für FOS, 
Kunst-, Architektur-, Grafik/Mode/-Design – Studium. Prak-
tikumsmöglichkeiten

Zeichnung, Malerei, Plastisches Gestalten
Bild-/Farbkomposition, Perspektive, Plastische Anatomie, 
freie Malerei, Skulptur mit Ton, Keramik
Erwachsene:        • E 1  Mo. 09:15-11:15 
Kinder 3-12 Jahre:   • K 1  Di. 16:30-18:00
Kinder ab 12J., Erw.: • E 2  Di. 18:00-19:30 
Kinder 3-12 Jahre:   • K 2  Mi. 16:30-18:00 
Kinder ab 12J., Erw.: • E 3  Mi.   18:00-19:30
Kinder 3-12 Jahre:   • K 3  Do. 16:30-18:00 
  
Mode nach Maß / Textiles Gestalten 
4-7 TN/Gruppe, Entwurf/Schnitt/Nähen, eigene Schneide-
rei-Werkstatt mit Industrie-Nähmaschinen
Kinder 8-12 Jahre:   • M 1  Mo. 16:30-18:00
Kinder ab 12J., Erw.: • M 2  Mo.    18:00-19:30

Preise für reguläre Kurse:
Kinder 3-16 J. 2UST/Wo., Monat: 45€/Kurs + 15€/Mat.
Erwachsene 2 UST/Wo., Monat: 55€/Kurs + 15€/Mat.
Kursanmeldungen gelten pro Semester. Zahlungsweise mo-
natlich oder pro Semester 5% Skonto, pro Jahr 10%, 
Rabatte gelten nur für Kursgebühren, nicht für Material. Pro-
beunterricht: Kinder - 15€/2UST / Erwachsene - 18€/UST 
inkl. Material. 

Für genügend Abstand und Einhaltung der Hygiene-Vor-
schriften ist gesorgt. Um Anmeldungen wird gebeten. 
Änderungen vorbehalten.

Weitere Infos:www.kunstschule-hoechstadt.de

GEMEINDE

GREMSDORF

  Katholische Pfarrei
    St. Ägidius - Gremsdorf

24. Sonntag im Jahreskreis

Samstag,      11.09. 2021 17:30 Uhr
Pfarrkirche – Vorabendmesse,  f. + Heinrich Rödel mit An-
geh. 2. Seelenamt für Karl Schleupner, 3. Seelenamt für Phi-
lipp Gebhardt Kollekte: Kommunikationsmittel

Sonntag,      12.09. 2021 16:00 Uhr
Pfarrkirche Taufe von Leon Müller

25. Sonntag im Jahreskreis

Samstag,      18.09. 2021 17:30 Uhr
Pfarrkirche – Vorabendmesse, Festgottesdienst zur der Bu-
cher Kirchweih, f. ++ Johann, Margarete u. Josef Ziegler, f. 
Vermisste u. Gefallene beider Weltkriege u. f. Leb. u. ++ Ge-
meindemitglieder aus Buch

26. Sonntag im Jahreskreis

Samstag,      25.09. 2021 17:30 Uhr
Pfarrkirche – Vorabendmesse,  f. ++ Georg, Maria u. Bar-
bara Ruß, f. + Michael Lorz, f. Leb. u. ++ der Fam. Langer 
u. Walter, f. ++ Lydia Hohl u. Richard Welch
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LONNERSTADT

  Evang.-Luth.
    Pfarramt Lonnerstadt

15. Sonntag nach Trinitatis, 12.09.21 
09.30 Uhr: Silberne Konfirmation mit Pfarrer Sauer glz. Kin-

dergottesdienst
10.30 Uhr: Bücherei nach dem Gottesdienst

Mittwoch, 15.09. 21 
14:00 Uhr: Seniorennachmittag im Gasthaus „Zur Sonne“. 

Um Beachtung der 3-G-Regelung wird gebeten.

Donnerstag, 16.09. 21
16.00 Uhr: Bücherei

Freitag, 17.09. 21
17.00 Uhr: Kinderorgelkonzert 

16. Sonntag nach Trinitatis, 19.09. 21 
09.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Sauer
10.30 Uhr: Bücherei nach dem Gottesdienst
11.00 Uhr: Taufe Mona Link und Malte Schneider

Donnerstag, 23.09. 21
16.00 Uhr: Bücherei
19.30 Uhr: Orgelkonzert mit Dr. Wieland Meinhold

Freitag, 24.09. 21
19.00 Uhr: Gemeindeversammlung im Gasthaus „Zur Son-

ne“. Um Beachtung der 3-G-Regelung wird ge-
beten. 

Erntedankfest, 26.09. 21 
09.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Sauer glz. Kindergot-

tesdienst
10.30 Uhr: Bücherei nach dem Gottesdienst
11.00 Uhr: Taufe Georg Schmidt

Kirchliche Nachrichten

MARKT

MÜHLHAUSEN

MARKT

VESTENBERGSGREUTH

  Evang.-Luth. Kirchengemeinden
    Kleinweisach-Altershausen-
    Pretzdorf

Wir weisen darauf hin, dass alle Gottesdienstbesucher an die 
FFP2-Maskenpflicht gebunden sind und im Gottesdienst auf 
den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand achten!

Sonntag, 12.09.2021 - 15. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr   Gottesdienst zur Kirchweih in Kleinweisach
         mit Pfarrer Georg Salzbrenner

Sonntag, 19.09.2021 - 16. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr   Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation in Klein-

weisach mit Pfarrer Georg Salzbrenner
10.15 Uhr  Gottesdienst in Pretzdorf mit Prädikant Michael 

Kugler (findet trotz Jubelkonfirmation statt)

Sonntag, 26.09.2021 -  17. Sonntag nach Trinitatis
9.30 Uhr   Gottesdienst zur Kirchweih in Altershausen
         mit Regionalbischof i.R. Christian Schmidt

Samstag, 02.10.2021 -  
14.00 Uhr  Senioren-Abendmahl in Altershausen

Sonntag, 03.10.2021 -  Erntedank
9.30 Uhr   Gottesdienst in Altershausen mit anschl. Wan-

derung mit Pfarrer Georg Salzbrenner

Wegen der Corona-Einschränkungen kann es bei den Got-
tesdiensten zu kurzfristigen Änderungen kommen. Dies wird 
rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gegeben. Wir be-
mühen uns, genügend Platz für ALLE zu finden. Achten Sie 
deshalb auf die Aushänge und die Homepage.

  Evang.-Luth.
    Pfarramt Schornweisach 

Sonntag, 12.09.2021 – 15. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth mit Taufe 

von Helena Prappacher
10.15 Uhr  Gottesdienst in Schornweisach

Dienstag, 14.09.2021 
09.15 Uhr  Schulanfangsgottesdienst 1. Klasse in der Kir-

che in Lonnerstadt

  Evang.-Luth.
    Pfarramt Maria Kilian
 
15. Sonntag nach Trinitatis, 12.09.2021

09.00 Uhr   Gottesdienst Kirche Weingartsgreuth
10.15 Uhr   Gottesdienst Kirche Mühlhausen
11.30 Uhr   Taufe Ida Holler in Mühlhausen
12.30 Uhr   Taufe Raphael Hühnlein in Mühlhausen

Samstag, 18.09.2021
16.00 Uhr   Taufe Henri Juntez in Weingartsgreuth
 
16. Sonntag nach Trinitatis, 19.09.2021

09.00 Uhr   Gottesdienst Kirche Weingartsgreuth

10.15 Uhr   Gottesdienst Kirche Mühlhausen
11.30 Uhr   Taufe Elli Schmidt in Mühlhausen
12.30 Uhr   Taufe Lara Derrer in Weingartsgreuth
 
17. Sonntag nach Trinitatis, 26.09.2021

09.00 Uhr   Gottesdienst Kirche Weingartsgreuth
10.15 Uhr   Gottesdienst Kirche Mühlhausen
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10.00 Uhr  Schulanfangsgottesdienst 1. Klasse Mehr-
zweckhalle in Vestenbergsgreuth (Beginn in Vgr 
evtl 10min später wegen Fahrzeit Pfarrerin)

14.00 Uhr  Seniorenkreis in Schornweisach beim Seidel

Freitag, 17.09.2021 
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht in Vestenbergsgreuth 

im Gemeindehaus

Samstag, 18.09.2021
12.30 Uhr  Trauung Raphael Richter & Vera Thürauf in Ves-

tenbergsgreuth
15.00 Uhr  Taufe Nina Meyer in Vestenbergsgreuth

Sonntag, 19.09.2021 – 16. Sonntag nach 
09.00 Uhr  Gottesdienst in Vestenbergsgreuth
10.15 Uhr  Gottesdienst mit Taufe von Hannah Geißendör-

fer in Schornweisach 

Ab jetzt starten wieder alle Gruppen und Kreise

Dienstag, 21.09.2021 neu – neu - neu
09.00 –    Weisachzwerge - Krabbelgruppe Schornweisach 
10.30 Uhr  im Gmahaus 

Mittwoch, 22.09.2021
16.00 Uhr  Kirchenmäuse (5-10Jh) im Gemeindehaus in 

Schornweisach
20.00 Uhr  Gospelchorprobe (nach Absprache)

Donnerstag, 23.09.2021
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe im Gemeindehaus SWS 

(nach Absprache)

Freitag, 24.09.2021
15:30 Uhr  Konfiunterricht entfällt

Kirchliche Nachrichten

AUS DEN

NACHBARGEMEINDEN

  Evang.-Luth. Kirchengemeinde
    St. Matthäus Neuhaus

Sonntag, 12.09.2021
10:00 Uhr  Kirchweih-Gottesdienst im Freien am Kinder-

garten in Neuhaus (Pfarrer Arnold)

Sonntag, 19.09.2021
10:00 Uhr  Gottesdienst im Freien am Gemeindezentrum in 

Adelsdorf (Pfarrer Arnold)

Sonntag, 26.09.2021
10:00 Uhr  Konfirmations-Gottesdienst im Freien am Ge-

meindezentrum in Adelsdorf

  Christustreff der Stadtmission
    in Höchstadt
 
Die Gottesdienste finden unter Berücksichtigung der Sicher-
heitsauflagen statt. Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) 
muss getragen werden!

Sonntag, 12.09.2021 
10.00 Uhr  Familiengottesdienst, Predigt: Pastor Florian 

Born
 
Sonntag, 19.09.2021 
10.00 Uhr  Gottesdienst, Predigt: Pastor Florian Born
         Connected (Ein Gaube - Epheser 4, 15)
 
Sonntag, 26.09.2021 
10.00 Uhr  Gottesdienst, Predigt: Pastor Florian Born
         Connected (Die Einheit suchen - Apostelge-

schichte 15, 1 - 29)

Aktuelle Infos siehe unter www.christustreff-hoechstadt.de

  Kath. Pfarramt St. Georg
    Höchstadt a. d. Aisch 

So. 12.09.2021 08.30 Uhr, St. Georg, Hl. Messe

10.30 Uhr  St. Georg, Pfarrgottesdienst
15.00 Uhr  St. Georg, Taufe
19.00 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)

So. 19.09.2021 08.30 Uhr, St. Georg, Hl. Messe

10.30 Uhr  St. Georg, Pfarrgottesdienst
14.00 Uhr  St. Georg, Andacht zu Ehren der Heiligen Engel
16.00 Uhr  St. Georg, Taufe
17.00 Uhr  Kita St. Michael, „Auszeit“ Familiengottesd. i 

Garten d. Kita St. Michael
19.00 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)

Dettelbacher Wallfahrt, So. 26.09.2021

05.00 Uhr  Kirchplatz St. Georg, Reisesegen zur Abfahrt 
der Radwallfahrt

08.30 Uhr  Aischtalh., Abfahrt der 2. Fußwallfahrergruppe
09.00 Uhr  St. Georg, Auszug der Buswallfahrer zum Fuß 

des Kellerberges Dettelbach
10.30 Uhr  Dettelbach, Einzug der Fußwallfahrer in die Kir-

che
10.45 Uhr  Wallfahrtsamt
10.45 Uhr  Kinderwortgottesdienst im Klostersaal

Heuer kein Mittagstisch u. keine Andacht.- Nach dem Got-
tesdienst Rückfahrt der Busse

In Höchstadt findet Sonntagvormittag keine Hl. Mes-
se statt.
09.30 Uhr  Hl. Messe in Sterpersdorf

Höchstadt:
19.00 Uhr  Lourdesgrotte, Hl. Messe (bei schlechtem Wet-

ter in St. Georg)
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Kirchliche Nachrichten / Anzeigen

  St. Vitus Sterpersdorf 

Sonntag, 19.09., 09.30 Uhr
Heilige Messe St. Vitus Sterpersdorf

Sonntag, 26.09., 09:30 Uhr
Heilige Messe St. Vitus Sterpersdorf

  Evang.-Luth.
    Kirchengemeinde Uehlfeld

Sonntag, 12.09.2021  15. Sonntag nach Trinitatis  
KEIN Gottesdienst in der St.-Jakobuskirche

Sonntag, 19.09.2021  16. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr  Gottesdienst zur Goldenen, Diamantenen, Ei-

sernen und Gnadenen Konfirmation, St.-Jako-
buskirche   

Sonntag, 26.09.2021  17. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr  Gottesdienst (Pfrin. Weimann), St.-Jakobuskir-

che   

Es gelten die allgemeinen Hygieneschutzregelungen, die Sie 
unter www.uehlfeld-evangelisch.de (Rubrik „Gottesdienst“) 
und in den Schaukästen finden.

www.kilian-stuck.de

UNSERE LEISTUNGEN

91487 Vestenbergsgreuth
Telefon:  0 91 63 - 82 45 

Wir sind Mitglied

Wärmedämmung

Trocken- & Dachausbau

Innen- & Außenputz

Sanierung / Renovierung

Malerarbeiten

Gesünder Wohnen

Meisterbetrieb der Bauinnung

www.hirsch-boschservice.de

Markus Hirsch e.K.

91080 Uttenreuth
Erlanger Str. 33

� 09131-57088 � 09131-501789

� uttenreuth@hirsch-boschservice.de

91315 Höchstadt / Aisch
Schwarzenbacher Ring 4

� 09193-7700 � 09193-1500

� hoechstadt@hirsch-boschservice.de

Ihre Kfz-Werkstatt.
Alles rund um‘s Fahrzeug - für alle Automarken!

aischparkdruck.de
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Anzeige
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Anzeige

Jetzt online Preise vergleichen und ordentlich sparen:

www.strom-e-hoch-x.de

www.gas-e-hoch-x.de

Ein Ansprechpartner für Strom und Gas:  

Florian Zähringer Herzo Werke GmbH
Tel. 09132 904-407 Schießhausstraße 9
fl orian.zaehringer@herzowerke.de 91074 Herzogenaurach

günstige

26,75
ct/kWh

Grundgebühr nur

119,- €/Jahr

Strom
günstige

4,99*
ct/kWh

Grundgebühr nur

179,- €/Jahr

Gas

Ex Strom 
& Gas

ökologisch.
Naturstrom aus 100% Wasserkraft – 
umweltfreundliches Erdgas 

regional.
Ihre Stadtwerke aus Herzogenaurach 

günstig.
günstiger Grundpreis – 
niedriger Arbeitspreis 

50,-€

Wech
sel-

Bonus

je

*zuzüglich CO
2
-Abgabe von 0,55 ct/kWh 

Preise inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer
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Notdienste
 Notruf Feuerwehr Tel. 112

 Notruf Polizei Tel. 110

 Krisendienst Mittelfranken
  Tel. 0911 4248550
  www.krisendienst-mittelfranken.de

 Weißer Ring e. V. Tel. 09195 7999

 Zahnärztlicher Notdienst

11./12.09.2021
  Dr. Kamm, Burgstaller Weg 25,
  H´aurach, Tel. 09132 733141

18./19.09.2021
  Dr. Lücking, Hauptstr. 6, Adelsdorf,
  Tel. 09195 2875

 Bereitschaftsdienst Ärzte

  Tel. 116 117

 Notdienst der Apotheken

10.09.2021 – 16.09.2021
  Storchen-Apotheke, Hauptstr. 21,  
  Uehlfeld, Tel. 09163 1221

17.09.2021 – 23.09.2021
  Adler-Apotheke, Neustädter Str. 9,  
  Dachsbach, Tel. 09163 997077

 Beratungsstelle Frauennotruf 
  Erlangen: 09131-209720

 Tierärztlicher Notdienstring 
  tierarztnotdienst-mittelfranken.de

Kirchen

 Kath. Pfarramt St. Ägidius Gremsdorf

  Tel. 09193 1872,
  st-aegidius-gremsdorf@
  erzbistum-bamberg.de

 Ev.-Luth. Pfarramt Lonnerstadt
  Tel. 09193 5179,
  pfarramt.lonnerstadt@elkb.de

 Ev.-Luth. Pfarramt Maria Kilian
  Mühlhausen
  Tel. 09548 206,
  pfarramt.muehlhausen@elkb.de

 CVJM Mühlhausen
  Tel. 09548 6055,
  info@cvjm-mühlhausen.de

 Kath. Pfarramt St. Gertrud
  Tel. 09548 347,
  st-gertrud.wachenroth@
  erzbistum-bamberg.de

 Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK)
  Tel. 0911 402009, selk@selk.de

 Ev.-Luth.Kirchengemeinden
  Altershausen-Kleinweisach-Pretzdorf
  Tel. 09552 292,
  pfarramt.kleinweisach@elkb.de

 Ev.-Luth. Pfarramt Schornweisach-
  Vestenbergsgreuth
  Tel. 09163 9974974,
  pfarramt.schornweisach@elkb.de

Nachbargemeinden

 Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
  Adelsdorf / Neuhaus Tel. 09195 2349,
  pfarramt.neuhaus@elkb.de

 Kath. Pfarrei Kreuzerhöhung
  Tel. 09556 9219030,
  pfarrei.geiselwind@
  erzbistum-bamberg.de

 Kath. Pfarramt St. Georg Höchstadt
  Tel. 09193 8392,
  st-georg.hoechstadt@
  erzbistum-bamberg.de

 Pfarramt Sterpersdorf

  Tel. 09193 3490,
  st-vitus.sterpersdorf@erzbistum-bamberg.de

Verwaltung

 VG- Höchstadt a. d. Aisch
  Tel. 09193/629-0, 
  Fax 09193/629-55
  poststelle@vg-hoechstadt.de
  www.vg-hoechstadt.de
  Öffnungszeiten:
  Mo.bis Mit.   08:00 - 12:00 Uhr
  Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr
  und von      14:00 - 18:00 Uhr
  Freitag:      08:00 - 12.00 Uhr

 Gemeinde Gremsdorf
  Tel. 09193/8343, Fax 09193/698588
  rathaus@gremsdorf.de
  www.gremsdorf.de
  Öffnungszeiten Rathaus:
  Di. 14:00 - 18:00 Uhr
  Sprechzeiten Bürgermeister
  Di. 16:30 - 18:00 Uhr
  und nach Vereinbarung
  Bauhof Tel. 01522 9269675
  bauhof@gremsdorf.de

 Markt Lonnerstadt
  Tel. 09193/1400, Fax 09193/698767
  rathaus@markt-lonnerstadt.de
  www.markt-lonnerstadt.de
  Öffnungszeiten Rathaus:
  Mo. 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
  und nach Vereinbarung
  Bauhof Tel. 09193 2246
  bauhof@markt-lonnerstadt.de

 Markt Mühlhausen
  Tel. 09548/202, Fax 09548/921028
  rathaus@markt-muehlhausen.de
  www.markt-muehlhausen.de
  Öffnungszeiten Rathaus:
  Di. 14:00 - 18:00 Uhr
  und nach Vereinbarung
  Bauhof Tel. 0151 117 667 70
  bauhof@markt-muehlhausen.de

 Markt Vestenbergsgreuth
  Tel. 09163/995406, Fax 995407
  rathaus@vestenbergsgreuth.de
  www.vestenbergsgreuth.de
  Öffnungszeiten Rathaus:
  Di. 14:00 - 18:00 Uhr
  und nach Vereinbarung
  Bauhof Tel. 09552 1047

Impressum / Mediadaten

 Herausgeber 
  Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt  
  a. d. Aisch, Bahnhofstraße 18
  91315 Höchstadt a. d. Aisch
  Tel.: 09193 629 - 0, Fax: 629 - 55

 Verantwortlich für den
  Redaktionellen Teil 
  Gemeinschaftsvorsitzende
  Regina Bruckmann

 Verantwortlich für den
  Anzeigenteil 
  aischparkdruck, Höchstadt

 Redaktion
Norbert Stoll, Melanie Reindl
Telefon: 09193 629 - 28
Alle Beiträge spätestens
bis montags der Erscheinungs-
woche, 12.00 Uhr.
amtsblatt@vg-hoechstadt.de

 Erscheinungsweise
  Freitag, 14-tägig
  Auflage ca. 3.000 Exemplare

 Redaktionsinformationen
Veranstaltungshinweise,
Versammlungen oder sonstige
Termine der öffentlichen Vereine
und Organisationen
senden Sie bitte an:
amtsblatt@vg-hoechstadt.de
Anzeigen senden Sie bitte an:
anzeigen@nitschdruck.de

 Anzeigenverwaltung & Druck
aischparkdruck.de, An den drei 
Kreuzen 12, 91315 Höchstadt a. 
d. Aisch, Tel.: 09193 5033502,
Fax: 5033501
anzeigen@nitschdruck.de 

Notdienste / Kontakte / Impressum



Anzeigen

Junge Familie sucht Einfamilienhaus
in Uehlfeld oder Umgebung.

Bonität vorhanden.
Tel. Abends: 09163-9968033



 
 
 

Bewerben Sie sich jetzt! 

Für unsere Markenwerkstatt suchen wir 
 

  Serviceberater (m/w/d) 

 Karosseriemechaniker (m/w/d) 

 Fahrzeugaufbereiter (m/w/d) 

 Auszubildende zum Kaufmann  
 für Büromanagement (m/w/d) 

 Auszubildende zum 
 Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 

Genauere Informationen finden Sie 
online unter www.wormser-service.de. 

 

 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Auto Wormser & Co. Service GmbH  
Fürther Straße 10, 91315 Höchstadt a. d. Aisch 
Tel.: 09193/6393-0  
Mail: sandra.hertreiter@wormser-service.de 

 

      

• Wir kochen zu 100% mit ÖKO – Strom
• CO2 neutrale Hackschnitzelheizung
• 100% barrierefrei/behindertengerecht
• E-Bike Ladestadion  - kostenfrei -

Mittwoch und Freitag ein preiswertes Mittagessen 
für 6,-€ zum abholen oder für 7,- € im Gasthaus:

TIPP: Verschenken sie doch unsere Gutscheine!

Mühlgasse 10, 91475 Lonnerstadt

Tel. 09193/3491, Fax 5433

www.gasthauszursonne.lonnerstadt.de

gasthauszursonne@lonnerstadt.de

Ruhetag: Dienstag und Donnerstag

Unsere Speisenkarten finden Sie im Internet
oder rufen Sie uns einfach an.

Täglich außer Dienstag und Donnerstag
von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr.

Wir bitten um Reservierung.

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin alle 
Gerichte abholen.

Mittwoch  15.09.  Hackbraten
               mit Nudeln und Buttererbsen
Freitag    17.09.  Schaschlik mit Pommes Frites
Mittwoch  22.09.  Adlerhaxe
               mit Kloß und Sauerkraut
Freitag    24.09.  Semmelkloß mit Pilzgulasch

Zum Schulanfang am Dienstag 14.09.21 
bis 14.00 Uhr geöffnet

Voranzeige: Kirchweih vom 29.09.- 04.10.2021
Programm folgt im nächsten Amtsblatt!


